
Neues Ausweissystem ab 01. Januar 2003 für 
Pass und Identitätskarte 

 
 
 
 
Bitte beachten Sie folgendes: 
 
 
Ø Die alten Pässe und Identitätskarten sind auch nach dem 01. Januar 

2003 noch gültig. 
 
Ø Die Ausstellung der neuen Ausweise dauert neu 15 Arbeitstage 

(3 Wochen). Beantragen Sie also frühzeitig den neuen Ausweis. 
 
Ø Not-Identitätskarten gibt es nicht mehr. Neu kann ein provisorischer 

Pass beantragt werden. 
 
Ø Für die Ausstellung braucht es nur 1 Foto. Das Foto muss neuerem 

Datums sein und eine sehr gute Qualität gemäss unserer Fotomuster-
tafel aufweisen. 

 
Ø Ab 01. Januar 2003 darf das Passbüro keine Änderungen mehr vor-

nehmen, wie Fotos von Kindern einkleben, Kindereinträge oder Pässe 
verlängern. Erledigen Sie also die entsprechenden Einträge noch in 
diesem Jahr. 

 
Ø Im neuen Pass sind keine Kindereinträge mehr möglich. Kinder brau-

chen ab dem 01. Januar 2003 einen eigenen Pass. 
 
Ø Alte Identitätskarten und Pässe können Sie noch bis am 23. Dezem-

ber 2002, 18.00 Uhr, auf der Einwohnerkontrolle Endingen beantra-
gen. 

 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten zögern Sie nicht – rufen Sie uns an unter 
056 242 13 69, wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 
 
 
 

EINWOHNERKONTROLLE ENDINGEN 
 
 
 
Gebühren siehe Rückseite 



Gebühren für den neuen Pass/ID ab 01. Januar 2003 
Die Gebühren müssen der Einwohnerkontrolle bar entrichtet werden. 

 

 Kinder Erwachsene 
   
 
IDK 
 

 
Fr. 35.00 (inkl. Porto) 

 
Fr. 70.00 (inkl. Porto) 

 
Pass 
 

 
Fr. 60.00 (inkl. Porto) 

 
Fr. 125.00 (inkl. Porto) 

 
Pass + ID 
gemeinsam 
 

 
Fr. 73.00 
(inkl. Porto) 

 
Fr. 138.00 
(inkl. Porto) 

 
Prov. Pass 
 

 
Fr. 100.00 (inkl. Porto) 

 
Fr. 100.00 (inkl. Porto) 

 
Prov. Pass Flughafen 
 

 
Fr. 150.00 

 
Fr. 150.00 

 
nachträgliche Eintragungen 
 

 
Fr. 50.00 (inkl. Porto) 

 
Fr. 50.00 (inkl. Porto) 

 
 

  

Pro ausgestelltes Formular muss das Porto von Fr. 5.00 pro Postweg von der Einwoh-
nerkontrolle dem Gesuchsteller verrechnet werden. 
   
   
 
Gültigkeitsdauer 

  

   
Pass und IDK   
 
für Personen ab 18 Jahre 
 

  
10 Jahre 
 

 
für Personen zwischen 
3 und 18 Jahre 
 

  
5 Jahre 

 
für Personen bis 3 Jahre 
 

  
3 Jahre 

 
Provisorischer Pass 
 

  

Für die Dauer des Aufenthaltes, in jedem Fall aber für maximal 12 Monate. 
 


